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Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 16 der Hauptsatzung der Stadt

Cottbus i. V. m. § 36 der Kommunalverfassung des Lan-

des Brandenburg gebe ich mit nachfolgender Tagesordnung

bekannt, dass die 43. Tagung der Stadtverordnetenver-

sammlung Cottbus in der V. Wahlperiode 

am Mittwoch, den 28.11.2012, um 14:00 Uhr,

im Saal des Stadthauses Altmarkt 21,

stattfindet.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich

eingeladen.

Stand: 21.11.2012 

Tagesordnung

der 43. Tagung der Stadtverordnetenversammlung

in der V. Wahlperiode am Mittwoch, den 28.11.2012

(Beginn 14:00 Uhr, Saal Stadthaus, Altmarkt 21)

I. Öffentlicher Teil

1. Bestätigung der Tagesordnung

2. Einwohnerfragestunde

3. Aktuelle Stunde „Zukunftschance Cottbuser Ostsee“

4. Fragestunde

5. Berichte und Informationen

5.1 Bericht des Bürgermeisters 

Berichterstatter: Herr Kelch

6. Beschlussvorlagen

6.1 OB-016/12 Nahverkehrsplan der Stadt Cottbus

Fortschreibung für den Zeitraum von 2012

bis 2016 (2. Beratung)

6.2 OB-026/12 Feststellung des geprüften Jahresabschlus-

ses 2011 des Eigenbetriebes Grün- und 

Parkanlagen und Ergebnisverwendung

6.3 OB-027/12 Entlastung der Werkleitung des Eigenbe-

triebes Grün- und Parkanlagen der Stadt

Cottbus 2011

6.4 OB-028/12 Feststellung des geprüften Jahresabschlus-

ses 2011 des Jugendkulturzentrum Glad-

House und Ergebnisverwendung

6.5 OB-029/12 Entlastung der Werkleitung des Eigenbe-

triebes Jugendkulturzentrum Glad-House

der Stadt Cottbus 2011

6.6 OB-030/12 Feststellung des geprüften Jahresabschlus-

ses 2011 des Tierparks Cottbus und Er-

gebnisverwendung

6.7 OB-031/12 Entlastung der Werkleitung des Eigenbe-

triebes Tierpark Cottbus 2011

6.8 OB-047/12 Fortführung des Grundsatzbeschlusses 

OB-001(V)-K/08 vom 22.10.2008 über

Fraktionszuwendungen aus kommunalen

Haushaltsmitteln für das Jahr 2013

6.9 OB-053/12 10. Aktualisierung der Beschlussfassung

zur Besetzung der Fachausschüsse der

StVV für die V. Wahlperiode

(Grundsatzbeschluss konst. Tagung vom

22.10.2008)

6.10 OB-054/12 15. Aktualisierung der Beschlussfassung

zur namentlichen Besetzung der Fachaus-

schüsse mit sachkundigen Einwohnern der

StVV für die V. Wahlperiode

(Grundsatzbeschluss 3. Tagung der StVV

vom 26.11.2008)

6.11 OB-055/12 Umbesetzungen in den Werksausschüssen

der Eigenbetriebe Glad-House und Kom-

munales Rechenzentrum

6.12 OB-048/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Amt 

Burg

6.13 OB-049/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) -Stadt Fin-

sterwalde

6.14 OB-050/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens sowie den

Betrieb des IT-Fachverfahrens Automation

im Standesamt (AutiSta) - Amt Gransee und

Gemeinden
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• Bekanntmachung des Beschlusses der Satzung der Stadt
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rungsgebietes „Modellstadt Cottbus - Innenstadt“
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6.15 OB-051/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Stadt

Nauen

6.16 OB-052/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Ge-

meinde Nuthe-Urstromtal

6.17OB-056/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Stadt

Werder (Havel)

6.18 OB-057/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Stadt Ora-

nienburg

6.19 OB-058/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Stadt Jü-

terbog

6.20 OB-059/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Amt Bie-

senthal-Barnim

6.21OB-060/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über 

den Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Amt 

Plessa

Fortsetzung auf Seite 2
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Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfassung

des Landes Brandenburg werden nachfolgend die Beschlüsse

der 42. Tagung der Stadtverordnetenversammlung Cottbus

vom 24.10.2012 veröffentlicht.

Beschlüsse 

der 42. Tagung der 

Stadtverordnetenver-

sammlung Cottbus vom

24.10.2012

Öffentlicher Teil
Vorlagen-/

Antrags-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.

OB-036/12 Öffentlich rechtliche OB-036-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des 

IT-Fachverfahrens Automation 

im Standesamt (AutiSta) - 

Gemeinde Schipkau 

(einstimmig beschlossen)

OB-037/12 Öffentlich rechtliche OB-037-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des 

IT-Fachverfahrens Automation im 

Standesamt (AutiSta) - Stadt Liebenwalde

(einstimmig beschlossen)
OB-038/12 Öffentlich rechtliche OB-038-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachver-

fahrens Automation im Standesamt 

(AutiSta) - Gemeinde Beelitz

(einstimmig beschlossen)
OB-039/12 Öffentlich rechtliche OB-039-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens 

Automation im Standesamt (AutiSta) - 

Stadt Lauchhammer

(einstimmig beschlossen)
OB-040/12 Öffentlich rechtliche OB-040-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens

sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens 

Automation im Standesamt (AutiSta) - 

Stadt Luckenwalde

(einstimmig beschlossen)
OB-041/12 Öffentlich rechtliche OB-041-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachver-

fahrens Automation im Standesamt 

(AutiSta) - Gemeinde Nordwestuckermark

(einstimmig beschlossen)
OB-042/12 Öffentlich rechtliche OB-042-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachverfahrens 

Automation im Standesamt (AutiSta) - 

Gemeinde Schwielochsee

(einstimmig beschlossen)
OB-043/12 Öffentlich rechtliche OB-043-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des 

IT-Fachverfahrens Automation 

im Standesamt (AutiSta) - 

Stadt Seelow

(einstimmig beschlossen)
OB-044/12 Öffentlich rechtliche OB-044-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des IT-Fachver- 

fahrens Automation im Standesamt 

(AutiSta) - Stadt Sonnewalde

(einstimmig beschlossen)
OB-045/12 Öffentlich rechtliche OB-045-42/12

Vereinbarung über den Betrieb 

eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens 

sowie den Betrieb des 

IT-Fachverfahrens Automation

im Standesamt (AutiSta) - 

Stadt Werneuchen

(einstimmig beschlossen)
Nichtöffentlicher Teil
Es liegen keine Beschlüsse vor.
Cottbus, 26.10.2012

gez. Frank Szymanski

Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

6.22 OB-061/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen 

Personenstandsregisterverfahrens sowie 

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Gemeinde

Schorfheide

6.23 OB-062/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Amt Klei-

ne Elster

6.24 OB-063/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Ge-

meinde Kolkwitz

6.25 OB-064/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) -Stadt

Spremberg

6.26 OB-065/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Bad Frei-

enwalde

6.27 OB-066/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Stadt

Rathenow

6.28 OB-067/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Ge-

meinde Uckerland

6.29 OB-068/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Amt

Nennhausen

6.30 OB-069/12 Öffentlich rechtliche Vereinbarung über den

Betrieb eines geeigneten elektronischen

Personenstandsregisterverfahrens sowie

den Betrieb des IT-Fachverfahrens Auto-

mation im Standesamt (AutiSta) - Ge-

meinde Wandlitz

6.31 I-011/12 Festsetzung des Höchstbetrages des Kas-

senkredites

6.32 II-006/12 5. Satzung zur Änderung der Satzung der

Stadt Cottbus über die Straßenreinigung

(Straßenreinigungssatzung)

6.33 II-011/12 Satzung der Stadt Cottbus über die Erhe-

bung von Straßenreinigungsgebühren (Stra-

ßenreinigungsgebührensatzung)

6.34 II-007/12 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur ge-

meinsamen Aufgabenwahrnehmung im

Fachbereich Landwirtschaft/Veterinär- und

Lebensmittelüberwachung

6.35 II-008/12 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 

gemeinsamen Wahrnehmung ausländer-

behördlicher Aufgaben sowie den Auf-

gaben nach dem Staatsangehörigkeits-

gesetz

6.36 II-009/12 Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der

Stadt Cottbus und des Landkreises Spree-

Neiße zur gemeinsamen Wahrnehmung von

Aufgaben nach dem Fischereigesetz im

Land Brandenburg

6.37 II-010/12 3. Satzung zur Änderung der Satzung über

die Erhebung von Gebühren für die Ab-

fallentsorgung (Abfallgebührensatzung)

der Stadt Cottbus

6.38 III-007/12 Schulentwicklungsplan 2012 - 2017

6.39 III-009/12 Genehmigung einer erheblichen überplan-

mäßigen Ausgabe im Kita - Bereich

6.40 III-010/12 Genehmigung einer erheblichen überplan-

mäßigen Ausgabe im Bereich Hilfen zur

Erziehung

6.41 III-012/12 Überplanmäßige Ausgabe zur Inanspruch-

nahme von Fördermitteln für das Max-

Steenbeck-Gymnasium

6.42 III-013/12 Außerplanmäßige Ausgabe zur Inan-

spruchnahme von Fördermitteln für das

Niedersorbische Gymnasium

6.43 IV-079/12 Bebauungsplan Cottbus Nr. W/41/88 „Dah-

litzer Straße“ Abwägungs- und Satzungs-

beschluss

6.44 IV-084/12 Satzung über die Erhebung von Gebühren

für die Friedhöfe der Stadt Cottbus 2013

(Friedhofsgebührensatzung 2013)

6.45 IV-087/12 Namensgebung für die neu errichtete Er-

schließungsstraße im Bebauungsplan Nr.

W/49/73 „Technologie- und Industriepark

Cottbus“ -Teil Cottbus im Ortsteil Ströbitz

6.46 IV-094/12 Genehmigung einer überplanmäßigen Aus-

gabe nach § 70 BbgKVerf für die Mehr-

kosten in der Maßnahme Bahnhofsbrücken

7. Anträge 

7.1 006/12 Anpassung der Finanzierung der Jugend-

arbeit/Jugendsozialarbeit 

Antragsteller: Vors. des JHA für den Ausschuss

7.2 007/12 Kosteneinsparung durch Umweltmanage-

ment im Büro des Oberbürgermeisters -

StV-Angelegenheiten ab dem 01.01.2013

Antragsteller: Fraktion CDU, FLC

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Grundstücksangelegenheiten

Es liegen keine Vorlagen vor.
2. Verträge/Anträge/Verbindlichkeiten/

Entscheidungen

Es liegen keine Unterlagen vor.
3. Berichte/Informationen

3.1 Informationen des Oberbürgermeisters

4. Personalangelegenheiten

Es liegen keine Unterlagen vor.

(Ende der Tagesordnung)

Cottbus, 21.11.2012

in Vertretung

gez. Holger Kelch

Bürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung

Anmeldung Schulanfänger

für das Schuljahr 2013/2014

Sehr geehrte Eltern,

am 05.08.2013 beginnt der Unterricht im Schuljahr

2013/2014. Es werden ca. 700 Kinder der Stadt Cottbus

erstmalig den Weg in ihre Schule als Schulanfänger gehen. 

Die Einschulungsfeier für Ihr Kind organisiert jede Grund-

schule individuell, in der Regel jedoch am vorangehenden

Sonnabend.

Um die Vorbereitung auf diesen wichtigen Lebensabschnitt

zu erleichtern, werden folgende Hinweise gegeben:

Der Paragraph 37 des Brandenburgischen Schulgesetzes re-

gelt die Schulpflicht:

Die Schulpflicht beginnt für Kinder, die bis zum 30. Sep-

tember das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. Au-

gust desselben Kalenderjahres.

Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember

das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag der

Eltern zu Beginn des Schuljahres in die Schule aufgenom-

men. In begründeten Ausnahmefällen können Kinder auf-

genommen werden, die nach dem 31. Dezember, jedoch

vor dem 1. August des folgenden Kalenderjahres das 

sechste Lebensjahr vollenden. Entsprechende Anträge sol-

len gesicherte Nachweise zum Entwicklungsstand des Kin-

des enthalten. Mit der Aufnahme in die Schule beginnt die

Schulpflicht. In begründeten Ausnahmefällen können El-

tern eine Zurückstellung vom Schulbesuch beantragen. Die

Entscheidung wird durch die Schulleitung der aufnehmen-

den Schule getroffen.

Vor Beginn der Schulpflicht besteht für alle Kinder die Pflicht,

an einer schulärztlichen Untersuchung durch die Gesund-

heitsämter teilzunehmen. Diese Untersuchung findet an der

für Sie zuständigen Grundschule statt. Sie erteilt auch Aus-

kunft über die Untersuchungstermine.

Die Anmeldung der Schulanfänger in den Grundschulen kann

an folgenden Tagen erfolgen:

18.02.2013 von 12.00 bis 16.00 Uhr

19.02.2013 von 15.00 bis 18.00 Uhr

oder nach Voranmeldung bei der Schulleitung. Der letzte

Anmeldetermin ist der 28.02.2013.

Bei der Anmeldung ist das Kind persönlich vorzustellen.

Bei Kindern, die am Verfahren zur Sprachstandsfest-

stellung teilgenommen haben, ist die Teilnahmebestäti-

gung in der zuständigen Grundschule vorzulegen. 

Eltern, deren Kinder keine Kindertageseinrichtung besu-

chen und von der Teilnahme am Verfahren der Sprach-

standsfeststellung befreit sind, werden gesondert berück-

sichtigt. Diese Eltern legen einen entsprechenden Befrei-

ungsnachweis vor:

• Im Fall des Besuches einer Kindertagesstätte außer-

halb des Landes Brandenburg: eine Kopie des Betreu-

ungsvertrages

• Im Fall der Teilnahme an einem sprachtherapeutischen

Verfahren: einen Nachweis durch den Logopäden 

Ihr Wohngebiet ist einer bestimmten Grundschule zugeord-

net. Grundlage ist der Beschluss der Stadtverordnetenver-

sammlung III-014-32/11 „Schulbezirkssatzung Grundschu-

len“ vom 26.10.2011. Die Schulbezirkssatzung in ihrer der-

zeit gültigen Fassung ist im Amtsblatt für die Stadt Cott-

bus Nr. 11 vom 26. November 2011 und im Internet unter

www.cottbus.de veröffentlicht worden.

Entsprechend der Satzung haben Sie die Möglichkeit, in-

nerhalb der Stadt Cottbus eine Grundschule für den Schul-

besuch frei zu wählen. Für den Fall, dass zuständige Grund-

schule und Auswahlschule nicht identisch sind, erfolgt nach

dem Aufsuchen der zuständigen Grundschule die Anmeldung

an der Grundschule Ihrer Wahl.  

Dieses Angebot ist ausschließlich durch die Festlegung der

maximalen Zügigkeit und der Klassengrößen an den Grund-

schulen beschränkt. Bei Übernachfrage regelt sich die Aus-

wahl nach den Festlegungen der Grundschulverordnung

(www.mbjs.brandenburg.de). Die Entscheidung trifft die

Schulleitung.

Wollen Sie Ihr Kind an einer genehmigten Ersatzschule (Wal-

dorfschule, Evangelische Gottfried-Forck-Grundschule und

Bewegte Grundschule) anmelden, so informieren Sie eben-

falls die zuständige Grundschule darüber bis zum 28.02.2013.

Sollten Sie weitere Fragen zur Einschulungsproblematik

Ihres Kindes haben, wenden Sie sich bitte an das Staatli-

che Schulamt Cottbus, Telefonnummer: 4866-301 (Herr

Koch) oder an den Servicebereich Schule, Sport, Telefon-

nummer: 612-2410 (Herr Bischoff).

gez. Monika Hansch gez. Michael Koch

Fachbereichsleiterin Schulrat

Stadtteile Schule Adresse/Telefon Profilierung AG Angebote a) Fremdsprachen Tage der 

Fax/Schulleiter b) Begegnungssprache offenen Tür

Sachsendorf

Groß-

Gaglow

Sandow

Regine-

Hildebrandt-

Grundschule

Europaschule

Reinhard-

Lakomy-

Grundschule

Groß-Gaglow

Christoph-

Kolumbus-

Grundschule

Vielfältige Angebote von Reiten

bis Theatergruppe, 

Polnisch, Spanisch, Englisch, 

Russisch, Sorbisch,  

diverse Sportarten, Computer,

Töpfern, Umwelt, Kunst, Musik,

Schulband, Schulklub, Keyboard,

Gitarre, Kinder- und Jugenden-

semble „Pfiffikus“, Ernährung,

Aquaristik, Religion, Erste Hilfe,

Matheasse, Sauna, Kochkurs,

Sachsendorfer Kinderchor, BMX,

sehr gut ausgebautes Mediencenter

und Schulbibliothek u.v.a.

Chor, Schwarzlichttheater, 

Instrumentalunterricht 

in Gitarre, Kunst, HA, 

Englisch,

Schülerzeitung, 

Homepage, Umwelt, 

Töpfern, Kochen, Backen, 

evang. Kindertreff,

PC-Kurse, Fußball, 

Tischtennis, Klettern, 

Leichtathletik, 

Radsport

10 Sportangebote,

8 künstlerische Angebote, wie:

Junge Handwerker, Töpfern, 

Malen und Zeichnen u. a.

3 Back- und Kochangebote 

in eigener Schülerküche, 

Junge Tierpfleger im Tierpark, 

Gitarrenunterricht, 

Junge Sanitäter, 

Computer, Yoga,  

Italienisch, Theater, 

Schach, Leseratten, 

Musikschule Fröhlich, 

Handarbeiten, Hip Hop, 

Break-Dance, 

a) Englisch,   

Sorbisch/Wendisch

Polnisch 

b) Englisch (Klasse 1, 2)

b) Spanisch (ab Kl. 3)

b) Russisch (ab Kl. 5)

a) Englisch

b) Englisch (Klasse 1, 2)

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Englisch (Klasse 1)

12.01.13

9:00 -

12:00 Uhr

11.01.2013

16:00 - 

18:00 Uhr

16.01.2013

15:00 -

18:00 Uhr

Europaschule, Umweltschule,

Verlässliche Halbtagsgrundschule,

(diverse Ganztagsangebote, 

Hortbetreuung), Flexible 

Schuleingangsphase (Flex),

Talentförderung im 

naturwissenschaftlichen, 

sprachlichen und 

künstlerischen Bereich,

Schulsozialarbeit, 

Sprachförderung,

Arbeit mit 

modernen Medien

Verlässliche 

Halbtagsgrundschule 

mit Hortbetreuung,

Flexible Schuleingangsphase,

Grundschule mit 

erweiterten Musikangeboten - 

Klassenmusizieren

Singen / Flöte / Keyboard

Comenius-Projektschule

Förderung 

Ganztagsschule in offener Form

(Arbeitsgemeinschaften nach dem

Unterricht), indiv. Betreuungszeit,

Flexible Schuleingangsphase, Ko-

operation Kita-Schule, Hort in und

außerhalb der Schule, Integrations-

schule für Kinder mit Förder-

schwerpunkt Lernen, Sprache,

emotionale und soziale Entwick-

lung, Kooperationsschule des 

Tierparks, Umweltprojekt 

„Grünes Klassenzimmer“, 

Sozialassistenten für die 

individuelle Betreuung 

von Kindern und Eltern, 

eigener Schulsanitätshelfer, 

Vorschulerziehung

Fortsetzung auf Seite 4

Theodor-Storm-Str. 22

03050 Cottbus

Telefon: 0355 524014

Fax:       0355 535965

Herr Nagel

E-Mail: 

sekretariat@rhg-cottbus.de

Homepage: 

www.rhg-cottbus.de

Gallinchener Str. 4

03051 Cottbus/

OT Groß-Gaglow

Telefon: 0355 522675

Fax:       0355 5261084

Frau Rothbart

E-Mail: 

lakomy-grundschule@

t-online.de

Homepage: 

www.lakomy-grundschule.de

Muskauer Str. 1

03042 Cottbus

Telefon: 0355 715038

Fax:       0355 72990193

Frau Bromm

E-Mail: 

kolumbus-grundschule@

arcor.de

Homepage: 

www.kolumbus-grundschule.de
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Stadtteile Schule Adresse/Telefon Profilierung AG Angebote a) Fremdsprachen Tage der 

Fax/Schulleiter b) Begegnungssprache offenen Tür

Sandow

Schmellwitz

Mitte

Ströbitz

Sprem-

berger 

Vorstadt

Carl-

Blechen-

Grundschule

Astrid-

Lindgren-

Grundschule

Erich Kästner

Grundschule

Europaschule

W.-Nevoigt-

Grundschule

Sportbetonte 

Grundschule

Fröbel-

Grundschule

Chor, Tanz, Schach, 

Basketball, Fußball, 

Junge Sanitäter, 

Sportspiele, Tischtennis, 

Karate, Kreativ AG’s, 

Kochen/Backen, 

Computer, 

Freizeitspiele,

Medien-AG

verschiedene Hortangebote

PC-Kabinett, 

Schülerbibliothek,

evangelischer 

Religionsunterricht, 

Sprach-, Kreativ-, 

Musik- und Sportangebote

AG und Kurse 

in den Bereichen

Kunst/Musik/Handwerk, 

Sport, 

Naturwissenschaften,

Gesellschaftslehre

Töpfern, Holzarbeiten, 

Filzen, Handarbeit, 

Computer, 

Papiermodellbau, 

Kochen und Backen, 

Puppentheater, 

Hausaufgabenbetreuung, 

moderner Tanz, 

Basketball, Handball, 

Fußball, Mädchenfußball, 

Mädchenvolleyball, 

Tennis, Ballspiele, 

Tischtennis, Schach, 

Theater, 

kreatives Gestalten, 

Musik- Schauspiel, 

Handwerker, 

Hip Hop, 

Fußball, 

Teak won do, 

Schach, Computer, 

Irish Dance, 

Tischtennis, 

Schülerlotsen, Sportspiele

a) Englisch

b) Englisch Kl.1-2

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Englisch (Klasse 1)

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Französisch

(Klasse 1/2)

a) Englisch           

Sorbisch/Wendisch

b) Russisch

Englisch ab    

Klasse 1

Polnisch

a) Englisch

b) Englisch (Klasse 1)

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Englisch

(Klasse 1)

b) Polnisch (AG)

26.01.2013

10:00 -

12:00 Uhr

21.01.2013

15:00 - 

18:00 Uhr

19.01.2013

10:00 -

12:00 Uhr

22.01.2013

17:00 Uhr

Elterninfo-

abend

18.01.13

15:00 -

17:00 Uhr

19.01.2013

10:00 -

12:00 Uhr

Muskauer Platz 1

03042 Cottbus

Telefon: 0355 715131

Fax:       0355 29030121

Frau Preuß

E-Mail: 

carl-blechen-grundschule@

web.de

E-Mail Frau Reinhold:

carl.blechen.grund-

schule.reinhold.@

googlemail.com

Am Nordrand 41

03044 Cottbus

Telefon: 0355 873458

Fax:       0355 4854903

Frau Sillack

Puschkinpromenade 6

03044 Cottbus

Telefon: 0355 791125

Fax:      0355 3819682

Frau Nagel

E-Mail: kaestner-

grundschule.cottbus@

schulen.brandenburg.de

Homepage: 

www.erichkaestner-gs-

cottbus.de

Wegen Umbau bis 

Februar 2013 

Gartenstraße 19

03050 Cottbus

Telefon: 0355 23101

Fax: 0355 4947541

E-Mail: 

wilhelm-nevoigt-grs@gmx.de

Frau Just

ab Februar 2013 

wieder in der 

Clara-Zetkin-Straße 20, 

03046 Cottbus

Homepage: 

www.nevoigt-grundschule.de

Drebkauer Straße 43

03050 Cottbus

Telefon: 0355 421033

Fax:       0355 43090181

Herr Weinreich

E-Mail: 

cottbus-18.grundschule@

t-online.de

Homepage: 

www.sportbetonte-grundschule-

cottbus.de

Welzower Str. 9a

03048 Cottbus

Telefon: 0355 421062

Fax:      0355 43090183

Frau Gründer

E-Mail: 

sek20.gs@t-online.de

Homepage: 

www.froebel-grundschule-

cottbus.de

Ganztagsschule in offener Form,

Hort in der Schule, 

Pilotschule „Auf dem Weg 

zur Schule für alle“, 

Flexible Schuleingangsphase, 

Vorschulerziehung, Kooperation

mit Kita Regenbogen und Pfiffi-

kus, Konsultationsstandort für 

Ganztagsschulen, Elterncafè, 

Schulsozialarbeit, Kooperation 

mit „Cottbuser Musikspatzen“

Leitgedanken: wir erschließen und

neue Lebensräume - Lernen mit

allen Sinnen (Clubstunden, Projek-

te, Haus der kleinen Forscher,

AG´s)

Montessoripädagogik,

Begabtenförderung ab 

Klasse 1, 

Hort an der Schule,

Zusammenarbeit mit BTU

„Sprachen bauen Brücken 

und Lesen weckt Fantasie“,

Deutsch - Englisch - Französisch -

Sorbisch(Wendisch), 

Verlässliche Halbtagsgrundschule, 

Mitarbeit im „Netzwerk 

Begabung Brandenburg“, 

Mitarbeit im Projekt: 

„Klasse Musik“ für Brandenburg,

Hort auf schuleigenem 

Gelände

Verlässliche 

Halbtagsgrundschule, 

Europaschule

Flexible Schuleingangsphase,

Schulsozialarbeit

Begabtenförderung,

Hort in der Schule

Umweltprojekte

Internationale 

Schulpartnerschaften

(PL, I, F, IRL, GB),

Begabtenförderung 

Sport ab Klasse 1, 

Leistungssportklasse ab 

Klassenstufe 4 (Turnen, 

Trampolin, Schwimmen, Leicht-

athletik, Fußball)

Verlässliche 

Halbtagsgrundschule

Ganztagsschule in offener Form

(Arbeitsgemeinschaftsangebote

nach dem Unterricht),

Flexible Schuleingangsphase, 

Ausrichtung auf

Fröbelsche Inhalte,

Sorbisch(Wendisch) Kl. 1 - 6,

Flötenunterricht Kl. 3 und 4

Fortsetzung von Seite 3
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Stadtteile Schule Adresse/Telefon Profilierung AG Angebote a) Fremdsprachen Tage der 

Fax/Schulleiter b) Begegnungssprache offenen Tür

Neu

Schmellwitz

Sielow

Dissenchen

Mitte/

Ströbitz

21. 

Grundschule

Unesco-

Projekt-Schule

Grundschule

Sielow

Umwelt-

grundschule

Dissenchen

Bauhausschule

„Grundschule 

und Schule 

mit dem 

sonderpäda-

gogischen 

Förder-

schwerpunkt 

motorische 

und 

körperliche 

Entwicklung“

Freie 

Waldorfschule

Evangelische 

Gottfried-

Forck-

Grundschule

Bewegte 

Ganztags-

schule

Cottbus

Sport, Unesco-Club, 

deutsch-polnische 

Schulpartnerschaft,

Schulgarten

Fit am Ball,

verschiedene Hortangebote

Sport, AG PC, Chor, 

AG Naturfreunde, AG Tanz, AG

Schach, AG Klimaforscher, AG

Lesen, AG Gitarre, AG Yoga, AG

künstlerisches 

Gestalten, AG Pusteblume 

(1. Klasse und Natur)

Umgang mit Naturmaterialien, Er-

lebnispädagogik, Schreibwerkstatt,

Töpfern, Flechten, Theater, Chor,

Hauswirtschaft, Keyboard, Sport

usw.

Chor, Orchester, 

Musiktheater, 

Töpfern, Sport,

Schnitzen

AG Werken, Schach,

Kreativwerkstatt, Handarbeit, 

Irish-Dance, Posaune, Töpfern, 

Fußball, Sport, Gitarre

Arbeitsgemeinschaften:

Kochen und Backen

Tanzen und Theater

Spiele und Schach

Rückenschule und 

Yoga für Kinder

Handarbeit und Chor

Fußball

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Englisch 

(ab Klasse 1)

a) Englisch

Sorbisch/Wendisch

b) Englisch (Klasse 1)

a) Englisch

b) Englisch (Klasse 1)

a) Englisch

b) Englisch

(Klasse 1)

a) Russisch und 

Englisch ab Klasse 1

a) Englisch 

b) Englisch (Klasse 1)

Französisch (fakultativ)

Sorbisch/Wendisch 

(fakultativ)

Englisch Klasse 1 und 2

als Begegnungssprache

ab der 3. Klasse 

reg. Unterrichtsfach

Spanisch fakultativ

18.02.2013

15:00 -

17:00 Uhr

25.01.2013

15.30 - 

18.00 Uhr

18.01.2013

16:00 -

18:00 Uhr

16.01.2013

14:00 -

18:00 Uhr

26.01.2013

10:00-

14:00 Uhr

24.11.2012

10:00 -

12:00 Uhr

Infoveran-

staltung:

22.11.2012 

19.00 bis

21.00 Uhr

Tag der

offenen Tür

19.01.2013 

10:00 -

14:00 Uhr

W.-Budich-Str. 54

03044 Cottbus

Telefon: 0355 861011

Fax:      0355 4857854

Frau Jurrmann

E-Mail: 

unesco-projekt-schule-

cottbus@web.de

Homepage: 

www.21.grundschule-

cottbus.de.vu

Cottbuser Str. 6a

03055 Sielow

Telefon: 0355 873154

Fax:       0355 873240

Frau Götze

E-Mail: 

sielow-grundschule.cottbus@

schulen.brandenburg.de

Homepage: 

www.grundschule-sielow.de

Dissenchener Schulstr. 1

03052 Cottbus

Telefon: 0355 710223

Fax:       0355 4939431

Frau Sidon

E-Mail: 

info@umweltgrundschule.de

Homepage: 

www.umweltgrundschule.de

A.-Bebel-Str. 43

03046 Cottbus

Telefon: 0355 3819754

Fax:       0355 3819849

Frau Schulz

Homepage: 

www.bauhausschule.de

Leipziger Str. 14

03048 Cottbus

Telefon: 0355 473242

Fax:       0355 4838025

Homepage: 

www.waldorf-cottbus.de

E-Mail: cottbus@waldorf.net

Ströbitzer Schulstraße 42

03046 Cottbus

Telefon:  0355 355591-11

Fax:       0355 355591-15

Frau Perko

Homepage: 

www.ev-schule-cottbus.de

Straße der Jugend 75

Stadtteil Mitte

03050 Cottbus

Telefon: 0355 48370850

E-mail: 

bewegte-schule-cottbus@msbw-

online.de

Homepage: www.bewegte-schu-

le-cottbus.de

Pilotschule des MBJS Inklusion

„Eine Schule für alle“

Integration - 

gemeinsamer Unterricht, 

Kooperation mit 

der Spreeschule Cottbus, 

Flexible Schuleingangsphase

Arbeit im internationalen Netzwerk

UNESCO-Projektschulen, 

Vorschulerziehung, 

Schulsozialarbeit,

Hort Spielhaus „Fröbel“ e.V.

Zweitsprache  

Sorbisch/Wendisch,

Bilingualer Unterricht - 

Witaj-Projekt ab Klasse 1,

Pflege von sorbisch/wendischen

Bräuchen u. Traditionen,

Flexible Schuleingangsphase,

Hort

Umwelterziehung und

Gesundheitsförderung

Englisch ab Klasse 1

Hort im Haus 

von 6.30-17.00 Uhr

Schule mit festen Öffnungszeiten

(Mo. bis Do. geöffnet von 7.00-

15.00 Uhr und am Freitag von

7.00-13.40 Uhr) Schwimmunter-

richt abKl. 1, ab Jahrgangsstufe 1

Begegnungssprache Englisch, ab

Jahrgangsstufe 2 Informatik, ab

Jahrgangsstufe 2 wöchentliche be-

sondere Förderung in Kleingrup-

pen z. B. Lernstrategien, 

Sprachtherapie, Maltherapie,

Werkstattarbeit auf dem Gebiet 

der Naturwissenschaften 

oder im handwerklichen Bereich,

Keramik usw.

staatlich anerkannte Ersatzschule

(Klasse 1-13), freie Selbstverwal-

tung, Methodenvielfalt, Fächerviel-

falt, Instrumentalunterricht, Hort-

betreuung, eigene Schulküche, 

kulturelle Veranstaltungen, 

individuelle Zeugnisse, Vergabe 

aller Schulabschlüsse möglich

staatl. anerkannte Ersatzschule mit

ev. Religionsunterricht, Schwim-

munterricht in Kl. 2, Musikunter-

richt mit Erlernen des Flötenspie-

lens, Hort im Gebäude

Genehmigte Ersatzschule

Verlässliche Halbtagsgrundschule

Problemlösendes und 

handlungsorientiertes Lernen

Jahrgangsgemischter Unterricht

Offene Lern- /Unterrichtsformen

Arbeiten nach den Ansätzen 

von M. Montessori, 

C. Freinet und P. Petersen
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Amtliche Bekanntmachung

Verfügung

zur Umstufung einer 

Teilstrecke der 

K 7113, Abschnitt 20

innerhalb der 

Stadtgrenze der 

kreisfreien Stadt Cottbus

Bekanntmachung des 

Landkreises Spree-Neiße

Gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes-

BbgStrG in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 

Juli 2009 (GVBl. I, S. 358), zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 18.10.2011 (GVBl. I, S. 404) wird, in Verbin-

dung mit § 3 Absatz 4 BbgStrG, mit Ablauf des 31. De-

zember 2012 die K 7113 im Abschnitt 20 auf der Teil-

strecke

von Netzknoten 4452 033- Kreisstraße K 7113, Abschnitt

20, Station 4,020 km (Gemarkungsgrenze Stadt Cott-

bus/ Gemeinde Neuhausen/Spree) bis zur Anbindung der

Kreisstraße K 7113alt, Abschnitt 20, Station 5,997 km

(Hauptstraße) an die Landesstraße L 50, Abschnitt 60

(Bahnhofstraße) innerhalb der Ortsdurchfahrt Kieke-

busch 

zur Gemeindestraße abgestuft. Künftiger Träger der Stra-

ßenbaulast wird die Stadt Cottbus.

Der Verwaltungsakt und seine Begründung können im Ver-

waltungsgebäude des Landkreises Spree-Neiße, Heinrich-

Heine-Straße 1 in 03149 Forst (Lausitz) zu den üblichen

Dienstzeiten eingesehen werden.

Diese Verfügung gilt einen Tag nach Veröffentlichung im

Amtsblatt für den Landkreis Spree-Neiße, Bestandteil des

periodisch erscheinenden Druckwerkes „Spree-Neiße-

Kurier“, als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-

spruch ist bei der erlassenden Behörde, dem Landkreis Spree-

Neiße, Heinrich-Heine-Straße 1 in 03149 Forst (Lausitz)

einzulegen.

Forst (Lausitz), den 20.10.2012

in Vertretung

gez. Lalk

Beigeordneter

Amtliche Bekanntmachung

Cottbuser Planungsatlas 

in der 15. Auflage

Der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bauen der 

Stadtverwaltung Cottbus bietet den aktuellen Cottbuser Pla-

nungsatlas mit dem Stand 01.10.2012 an. Der Atlas in der

15. Auflage vermittelt Informationen über das Planungsge-

schehen im Territorium der Stadt Cottbus auf Karten-

grundlage der Digitalen Topographischen Karte 1:10000

(DTK10 - Stand 2009). 

Die Gesamtübersicht Cottbus im Maßstab 1:25000 (End-

format ca. 95 x 95cm) kann für 9,20 € zzgl. MwSt. ab so-

fort erworben werden. Der Atlas im Maßstab 1:10000 (Ring-

mappe mit 23 Einzelkarten) ist für 188,60 € und die Ein-

zelblätter für je 8,20 € zzgl. MwSt. erhältlich.

Der Planungsatlas liegt im Technischen Rathaus, Karl- 

Marx-Straße 67 im Fachbereich Stadtentwicklung (Zimmer

4.072) und im Fachbereich Bauordnung/Geoinformation und

Liegenschaftskataster (Zimmer 4.015) zu den üblichen

Sprechzeiten zur Einsicht vor.

Bestellungen werden telefonisch beim FB Bauordnung/

Geoinformation und Liegenschaftskataster, Herr Ulrich, 

Tel. 0355 612-4229; per Fax 0355 61213-4229 oder 

per Mail vermessungsamt@cottbus.de entgegengenom-

men.

Cottbus, 10.11.2012

gez. Frank Szymanski

Oberbürgermeister 

der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage der Benennungs- und Umbenennungs-

satzung (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom

21.12.2005, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Cott-

bus, Nr. 19 vom 31.12.2005) wird hiermit folgende beab-

sichtigte Namensgebung der künftigen Erschließungsstra-

ße im Bebauungsplan Bautzener Straße (eh. JVA) zwischen

der Gartenstraße und der Bautzener Straße im Ortsteil Sprem-

berger Vorstadt der Allgemeinheit bekannt gemacht:

Maulbeergasse – Mulowkowa gasa

Entsprechend § 1 (2) der Satzung können von jedermann

Bedenken und Anregungen zu diesem Benennungsvorschlag

schriftlich beim Fachbereich Geoinformation und Liegen-

schaftskataster, Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus, vorge-

bracht werden. Die vorgebrachten Bedenken und Anregun-

gen müssen den Namen, den Vornamen und die genaue An-

schrift der Person enthalten. Anregungen und Bedenken

können innerhalb vier Wochen nach Veröffentlichung im

Amtsblatt vorgebracht werden.

Cottbus, 02.11.2012

in Vertretung

Holger Kelch

Bürgermeister

Die Verbandsversammlung

Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost

EINLADUNG

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die nächste Sitzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus

Süd-Ost findet am 

Mittwoch, 05. Dezember 2012, um 14.00 Uhr,

im Sitzungssaal der Gemeinde Neuhausen/Spree, Amts-

weg 01, 03058 Neuhausen/Spree statt. 

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil 

01. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen und

fristgerechten Ladung

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit

03. Beschlussfassung über die Tagesordnung

04. Einwohnerfragestunde

05. Genehmigung des Protokolls Nr. 04/2012, öffentlicher

Teil, vom 18. Oktober  2012

06. Wahl des Stellvertreters des Verbandsvorstehers

07. Beratung und Beschlussfassung Nr. 04/2012 Verrech-

nung Kostenabrechnung Betreiberentgelt für den Be-

reich Abwasser 2011

08. Beratung und Beschlussfassung Nr. 05/2012 zum Jah-

resabschluss 2011

09. Information zum Stand „Antrag des AZV Cottbus Süd-

Ost an den Schuldenmanagementfond“ und zukünfti-

ge Abwasseraufgabenlösung des AZV Cottbus Süd-Ost

und der Stadt Cottbus

10. Sachstand zur Abwasserproblematik Groß Oßnig 

11. Mitteilungen und Anfragen 

II. Nichtöffentlicher Teil 

12. Genehmigung des Protokolls Nr. 04/2012, nichtöffent-

licher Teil, vom 18. Oktober 2012

13. Beratung über Entsorgungsproblematik bei Garten-

grundstücken 

14. Beratung zur rechtlichen Würdigung einer Abwasser-

entsorgungsangelegenheit 

15. Mitteilungen und Anfragen

Die Tagesordnung kann bei Bedarf erweitert werden.

Neuhausen/Spree, 07.11.2012

gez. Perko gez. Blasius

Verbandsvorsteher Vorsitzender der 

Verbandsversammlung

Bekanntmachung 

der Jagdgenossenschaft

Kiekebusch

Die Vollversammlung der Jagdgenossenschaft Kiekebusch

hat am 23.10.2012 folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss 1/2012

Der überarbeiteten Satzung wurde zugestimmt.

Beschluss 2/2012

Der Verlängerung des bestehenden Pachtvertrages wur-

de zugestimmt.

Beschluss 3/2012

Die Auszahlung des Jagdpachtreinertrages für die letz-

ten 10 Jahre wurde beschlossen.

Sebastian Greschke,

Jagdvorsteher

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfassung

des Landes Brandenburg werden nachfolgende Beschlüs-

se der 41. Beratung des Hauptausschusses der Stadtver-

ordnetenversammlung Cottbus vom 19.09.2012 veröffent-

licht.

Beschlüsse der 

41. Beratung des 

Hauptausschusses der

Stadtverordneten-

versammlung Cottbus 

vom 19.09.2012

Öffentlicher Teil
Es liegen keine Beschlüsse vor.

Nichtöffentlicher Teil
Vorlagen-/

Antrags-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.

IV-062/12 (HA) Verkauf von HA-IV-062-09/12

Grundstücken aus dem 

städtischen Grundbesitz

(einstimmig beschlossen)
IV-063/12 (HA) Verkauf von HA-IV-063-09/12

Grundstücken aus dem 

städtischen Grundbesitz

(einstimmig beschlossen)
IV-064/12 (HA) Verkauf von HA-IV-064-09/12

Grundstücken aus dem 

städtischen Grundbesitz

(einstimmig beschlossen)
Cottbus, 24.09.2012

gez. Frank Szymanski

Oberbürgermeister 

der Stadt Cottbus



AMTLICHER TEIL

AMTSBLATT FÜR DIE STADT COTTBUS24. November 2012 Seite 7

1. Die Stadtverordnetenversammlung Cottbus hat 

in öffentlicher Sitzung am 30.05.2012 die 

Satzung über die förmliche Festlegung des Sanie-

rungsgebietes „Modellstadt Cottbus - Innenstadt“ 

beschlossen. Dies wird hiermit gemäß § 143 Abs. 1

BauGB bekannt gegeben. Die Satzung tritt mit ihrer

Bekanntmachung rückwirkend zum 17.12.1992 in

Kraft.

2. Jedermann kann die Sanierungssatzung im Fachbe-

reich Stadtentwicklung Cottbus, Technisches Rathaus,

Karl-Marx-Straße 67, Raum 4.060 während der Sprech-

zeiten einsehen. Über den Inhalt der Sanierungssat-

zung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.

3. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3

und Abs. 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften sowie Mängel in der Abwägung 

nach § 214 Abs. 3 BauGB sind gemäß § 215 

Abs. 1 Nr. 1 – 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie 

nicht innerhalb von 2 Jahren schriftlich gegenüber 

der Gemeinde geltend gemacht worden sind. 

Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die 

Verletzung und den Mangel begründen soll, darzule-

gen.

4. Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Form-

vorschriften der Brandenburgischen Kommunalver-

fassung oder auf Grund der Brandenburgischen Kom-

munalverfassung erlassener Verfahrens- und Formvor-

schriften über das Zustandekommen der Satzung ist

ebenfalls unbeachtlich, sofern sie nicht innerhalb ei-

nes Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung schrift-

lich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Ver-

letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht

worden ist.

5. Auf die Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB wird

hingewiesen. Diese können während der Sprechzeiten

von jedermann im Fachbereich Stadtentwicklung 

der Stadtverwaltung Cottbus (Anschrift wie unter 

Punkt 2) eingesehen werden. 

Cottbus, 06.11.2012 gez. Frank Szymanski, Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Bekanntmachung des Beschlusses der Satzung der Stadt Cottbus über die förmliche

Festlegung des Sanierungsgebietes „Modellstadt Cottbus - Innenstadt“
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Was bietet der 

Heimatkalender 2013

Auf 128 Seiten hält der „Cottbuser Heimatkalender 2013“

viele lesenswerte Beiträge von bekannten und neuen Au-

toren bereit. Mehr als 20 Autoren widmen sich in diesem

Kalender zu verschiedenen Stadtgeschichtsthemen. Der 30.

Jahrgang des Kalenders wird, wie seit langem, durch wich-

tige und bemerkenswerte Ereignisse, zusammengetragen

vom Leiter der Städtischen Sammlungen, Steffen Krestin, wie

immer in 25-Jahres-Schritte unterteilt, eingeleitet. Im Jah-

re 2013 begeht die Cottbuser Blechen-Sammlung ihr 100-

jähriges Bestehen. Darüber berichtet Beate Schneider. 1913

erwarb der Oberbürgermeister Paul Werner die ersten Ge-

mälde und Zeichnungen Carl Blechens für eine zu grün-

dende Sammlung in der Geburtsstadt dieses bedeutenden

romantischen Landschaftsmalers. Carl Blechen gehört zu den

herausragenden deutschen Künstlern des 19. Jahrhunderts. 

Ebenfalls 100 Jahre alt wird das Evangelische Gemeinde-

haus in der Bahnhofstraße. Dora Liersch erinnert mit ih-

rem Beitrag an die wechselvolle Geschichte dieses Hauses,

das 1913 errichtet wurde und 2013 das neue Stadthaus sein

Domizil haben wird. 

Ein Ereignis aus der jüngeren Vergangenheit wird beson-

ders frühere Beschäftigte aus der traditionsreichen Cottbu-

ser Textilindustrie interessieren. Die Stadtverordnete An-

nely Richter stellt in ihrem lesenswerten Beitrag das ehe-

maligen Textilkombinat vor. Im Norden unserer Stadt, in einer

ehemaligen Kleingartenanlage, war 1968, also vor 45 Jah-

ren, Baubeginn. 

Dr. Christian Lehm beleuchtet in seinem Beitrag die Ge-

schichte der Schlosskirche Cottbus. Der Heimatkalender

enthält auch zwei Beiträge  zu Fürst von Pückler-Muskau.

Im Beitrag von Christian Friedrich und Volkmar Herold er-

fährt der Leser Interessantes über die Teilnahme des Für-

sten am Befreiungskrieg 1813 bis 1815. Karin Kuhn be-

leuchtet das Thema Reisen und hier speziell seinen Aufenthalt

in Freiberg 1834. 

Harald Großstück beleuchtet in seinem Beitrag zur Cott-

buser Eisenbahngeschichte die Entwicklung des Haasower

Bahnhofes und seiner Gleisanlagen.

Dem Thema Pflanzen von Straßenbäumen widmet sich der

Beitrag von Klaus Fussan. Über 30 Jahre, seit 1976, begleitete

der Autor umfangreiche Neupflanzungen an vielen Stand-

orten unserer Stadt und hat somit dazu beigetragen, dass

Cottbus eine „grüne“ Stadt geblieben ist.

Der frühere Stadtförster, Manfred Rescher, beschreibt die Pla-

tanen und dessen Standorte in Cottbus. Auf ein Ereignis,

das nicht in Cottbus stattfindet, macht der Beitrag von An-

nette Schild, aufmerksam. 2013 begeht der „Ostdeutsche

Rosengarten Forst“, sein 100-jähriges Bestehen. Der Leser

erhält einen kurzen Abriss zur Geschichte der historischen

Parkanlage.   

Dr. Hartmut Schatte porträtiert in seinem Beitrag den Me-

diziner OMR Prof. Dr. med. habil. Dr. med. dent. Klaus

Olaf Pape, der von 1962 bis 1993 als Chefarzt am heuti-

gen Carl-Thiem-Klinikum tätig war.

Sebastian Zachow-Vierrath stellt in seinem Artikel den

Künstler Meinhard Bärmich vor. Viele seiner Theaterpla-

kate für das Cottbuser Staatstheater oder für die Theater-

NativeC sind bekannte. Auch das Buga-Maskottchen „Otti“

für die Bundesgartenschau 1995 stammt aus seiner „Werk-

statt“. Dr. Manfred Schemel stellt in seinem Beitrag zwei

jüdische Mädchen vor, die im Juni 1942 in das Warschau-

er Ghetto deportiert wurden und seitdem  verschollen sind.

Stolpersteine in unserer Stadt erinnern an Ursula Pakulla

und Brigitte Hertzberg. 

Birgit Mache und Günter Pumpa bieten in ihrem Beitrag

Einblicke in das Theaterleben des Letzteren, wobei er auch

eine seiner zahlreichen Geschichten erzählt. 

Interessantes und Wissenswertes über den Künstler Tho-

mas Hermann erfährt der Leser im Beitrag von Jörg Sper-

ling. Dem Bildhauer und Grafiker waren nur wenige Schaf-

fensjahre vergönnt, die aber sehr intensiv waren. 

Manfred Witzke beleuchtet in seinem Beitrag die Feier zum

50-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Cottbus

1913. 

Der Kalender enthält auch einen Beitrag zur Verkehrsge-

schichte. Hans-Hermann Schneider berichtet über den Mad-

lower Meilenstein.   

Heinz Petzold erinnert an eine umfangreiche Reparatur an der

Oberkirche St. Nikolai zu Beginn des 20. Jahrhunderts.  

Natürlich fehlen nicht die Rezensionen und die Bibliogra-

fie zu Büchern und Publikationen (Ines Friedrich, Martina

Kuhlmann), die das Thema Cottbus zum Inhalt haben oder

streifen. Anekdoten (Heinz Petzold, Dr. Hartmut Schatte) ver-

vollständigen den Jahresweiser.

Neben den Autoren haben folgende Fotografen zur Illu-

stration des Kalenders beigetragen:

M. Kross, G. Rattei, O. Schubert, B. Choritz und E. Schutt.

Wie seit Jahren wird der Heimatkalender von der Stadtver-

waltung Cottbus und vom „Historischen Heimatverein Cott-

bus e. V.“ herausgegeben. Wiederum haben mehrere Un-

ternehmen der Stadt den Druck des Kalenders ermöglicht.

Er ist in allen Cottbuser Buchhandlungen und bei Cottbus-

service für 6,00 Euro erhältlich.

Christian Friedrich

Der Heimatkalender entstand mit freundlicher Unterstützung

folgender Unternehmen:

* Sparkasse Spree-Neiße

* Vattenfall Europa Mining & Generation

* Die GRÜNE Heimatzeitung

* Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG

* Spree Galerie

* Dipl.-Ing. Hagen Strese, Öffentlich 

bestellter Vermessungsingenieur

* Gebäudewirtschaft Cottbus GmbH

* Reinhard Semmler Verlag GmbH

* WOCHENKURIER Brandenburg

Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Cottbus beabsichtigt, nachfolgende Liegenschaf-

ten in Cottbus zum Höchstgebot zu veräußern:

a) Am Birkenhain: Unbebautes Grundstück gelegen in

der Gemarkung Sielow, Flur 5, Flur-

stück 207. Eine Bebauung mit ei-

nem Wohnhaus ist möglich.

Größe: 853 m²

Mindestgebot: 25.000,00 €

b) Karlshofer Str. 85:Das Grundstück in der Gemarkung

Kahren, Flur 1 Flurstücke 1164, 1165

(TF) ist mit einem Wohnhaus (ver-

mietet) und Bungalows (verpachtet)

bebaut. Die bestehenden Verträge

sind durch den Erwerber zu über-

nehmen.

Gesamtgröße: ca. 4.717m² 

(noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 170.000,00 €

c) Bahnhofstr. 71: Das Grundstück (Gemarkung Alt-

stadt, Flur 18, Flurstück 152 TF) ge-

legen im Sanierungsgebiet „Mo-

dellstadt Cottbus-Innenstadt“ ist mit

einem ehemaligen  Wohnhaus be-

baut, welches als Gewerbeimmobi-

lie (leer stehend) genutzt wurde.

Größe: ca. 805 m² 

(noch zu vermessende Teilfläche)

Mindestgebot: 147.900,00 € zuzügl. Ausgleichsbe-

trag Sanierungsgebiet

d) Saarbrücker Str. 2a: Mit einem Gewerbeobjekt (leer

stehend) bebautes Grundstück in der 

Gemarkung  Spremberger Vorstadt, 

Flur 135, Flurstücke 72, 74. Eine

unbebaute Teilfläche ist verpachtet.

Dieser Vertrag ist durch den Erwer-

ber zu übernehmen.

Gesamtgröße: 1.627 m²

Mindestgebot: 133.400,00 €

e) Hubertstr. 12/13: Das Grundstück in der Gemarkung

Brunschwig, Flur 52, Flurstücke 125,

126 ist mit einem Wohnhaus (leer ste-

hend) und Nebengebäuden bebaut.

Größe: 1.049 m²

Mindestgebot: 50.000,00 €

f) S.-Halske-Ring 2: Das Grundstück (Gemarkung Brun-

schwig, Flur 48, Flurstücke 16/1TF,

22/3 TF, 50/9 TF) ist mit einer ehe-

maligen Schwimmhalle (leer ste-

hend) bebaut und befindet sich im

Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes „BTU-Cottbus“.

Gesamtgröße: ca. 7.112 m² 

(noch zu vermessende Teilflächen)

Mindestgebot: 50.000,00 €

Nutzungs- 

beschränkung: Eine Nachnutzung der Immobilie als

Standort für Schwimmhalle/Freizeit-

bad bzw. der Nutzung des Wasser-

beckens für physiotherapeutische Be-

handlungen ist ausgeschossen. Ferner

werden weitere Nutzungen für eine

Tankstelle, für Einzelhandelseinrich-

tungen (Discounter usw.), für Ver-

gnügungsstätten ausgeschlossen.

Hierzu finden am 06.12.2012 für die einzelnen Grundstücke

folgende Vor-Ort-Besichtigungen statt:

- Am Birkenhain um 14:00 Uhr

- Karlshofer Str. 85 um 14:00 Uhr

- Hubertstr. 12/13 um 15:00 Uhr

- Bahnhofstr. 71 um 15:30 Uhr

- Saarbrücker Str. 2a um 17:00 Uhr

Kaufgebote für die Objekte a) bis f) sind in einem ver-

schlossenen Umschlag mit dem deutlichen Vermerk:

Kaufpreisgebot zu a) „Am Birkenhain“

Kaufpreisgebot zu b) „Karlshofer Str. 85“

Kaufpreisgebot zu c) „Bahnhofstr. 71“

Kaufpreisgebot zu d) „Saarbrücker Str. 2a“

Kaufpreisgebot zu e) „Hubertstr. 12/13“

Kaufpreisgebot zu f) „S.-Halske-Ring 2“

bis 22.12.2012 an die Stadtverwaltung Cottbus, Fachbe-

reich Immobilien, Karl-Marx-Str. 67 in 03044 Cottbus zu

richten. Bei Abgabe eines Gebotes von Unternehmen ist

den Unterlagen ein aktueller Auszug aus dem Handelsre-

gister beizufügen.

Es handelt sich bei dieser Ausschreibung um eine unver-

bindliche Aufforderung zur Abgabe von Kaufgeboten. Die

Bestimmungen der VOL/VOB finden keine Anwendung. Die

Stadt Cottbus behält sich vor, das Veräußerungsverfahren auf-

zuheben, wenn für die Stadt Cottbus kein wirtschaftliches

Ergebnis zu erkennen ist.

Anfragen zu den einzelnen Grundstücken werden unter Tel.-

Nr. 0355 612-2239 beantwortet.

Cottbus 08.11.2012

gez. Anja Schlensog

Fachbereichsleiterin Immobilien


